
Zensur einer Schülerzeitung zulässig?
Beitrag von „VanderWolke“ vom 27. Mai 2005 03:27

@ Steffie und Timm
NRW - (ASchO)
VII . Abschnitt
Meinungsfreiheit , Schülerzeitungen
§ 37
Schülerzeitungen

(1) Die Schülerinnen und Schüler haben das Recht, Schülerzeitungen herauszugeben und auf
dem Schulgrundstück zu verbreiten. Schülerzeitungen
sind periodische Druckschriften, die von Schülerinnen und Schülern einer oder mehrerer
Schulen für deren Schülerinnen und Schüler gestaltet oder herausgegeben werden. Sie
unterliegen nicht der Verantwortung der Schule. Schülerinnen und Schüler nehmen auch in der
Schülerzeitung ihr Recht auf freie Meinungsäußerung wahr; § 36 gilt entsprechend. Das
Landespressegesetz findet auf Schülerzeitungen Anwendung.

(2) Die Schülerzeitung dient dem Gedankenaustausch und der Auseinandersetzung mit
schulischen, kulturellen, wissenschaftlichen, gesellschaftlichen und politischen Problemen. Sie
ist nicht nur ein Mitteilungsblatt, sondern
auch ein Diskussionsforum. Die Schülerzeitung soll sich um wahrheitsgetreuen Bericht und
sachliche Kritik bemühen. Sie soll die Wertvorstellungen und Überzeugungen anderer achten
und bereit sein, den eigenen Standpunkt kritisch zu überprüfen. Auf die jeweiligen Altersstufen
der Schülerinnen und Schüler soll Rücksicht genommen werden.

(3) Die Herausgabe und der Vertrieb der Schülerzeitung bedürfen keiner
Genehmigung. Eine Zensur findet nicht statt.
Für alle Veröffentlichungen in der Schülerzeitung tragen Herausgeber und Redaktion die
rechtliche Verantwortung.
..........

(5) Verstößt eine Schülerzeitung nach Auffassung der Schulleiterin oder des Schulleiters
schwerwiegend gegen gesetzliche Bestimmungen, berichtet diese oder dieser unverzüglich der
Schulaufsichtsbehörde, die sie
oder ihn über etwa notwendige weitere Maßnahmen berät.

@ ENJA
das ist nicht korrekt:

Schüler- und Schulzeitungen unterscheiden sich nach § 126 Abs. 2 des Hessischen
Schulgesetzes ebenfalls dadurch, dass der Schülerzeitung das Grundrecht der Pressefreiheit
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zusteht und sie der Einflußnahme und der Verantwortung der Schule nicht unterliegt, während
die Schulzeitung ein Organ der Schule ist, das mit Zustimmung und unter der Verantwortung
der Schulleiterin oder des Schulleiters für eine bestimmte Schule herausgegeben wird.

Die Herausgabe einer Schülerzeitung ist keine Veranstaltung der Schule. Die presserechtliche
Verantwortung für Inhalt und Form der Schülerzeitung tragen ausschließlich und allein die
Herausgeber und die Redakteurinnen und Redakteure.

Gruß

VanderWolke
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